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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum National-
: : ., . 

rat Smolle und Kollegen Nr .2357 /J betreffend Pelztierhaltung in Österreich, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1, 2 und 12: 

Gemäß § 2 Abs.1 Z.1 in Verbindung mit Abs.3 Z.2 der Gewerbeordnung 

1973 ist das Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung oder Gewinnung 

tierischer Erzeugnisse ein Zweig der Landwirtschaft und daher vom Anwen

dungsbereich der Gewerbeordnung 1973 ausgenommen. Die Regelung einer 

solchen Erwerbstätigkeit fällt gemäß Art.15 B-VG in die Kompetenz der 

Länder. 

Da die Anzahl der Pelztierfarmen und die in den Farmen gehaltenen Tiere 

in der Agrarstatistik nicht erfaßt wird, liegen diesbezüglich keine Daten 

vor. 

Zu Frage 3: 

Es bestehen keine gesetzlichen Vorschriften, wonach ein Pelztierzüchter 

eine Ausbildung mit entsprechender Abschlußprüfung nachzuweisen hätte. 
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Zu den Fragen 4 - 9: 

Fragen der Tierzucht und des Tierschutzes fallen nicht In den Vollzugsbereich 

meines Ressorts sondern in die Kompetenz der Länder. 

Zu den Fragen 10, 11, 13 und 1l~: 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt in den Kompetenzbereich des Herrn 

Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Der Bundesminister: 
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